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§ 51 GenG
 GenG - Genossenschaftsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

1. (1)Nach Beendigung der Liquidation werden die Bücher und Schriften der aufgelösten Genossenschaft einem der

gewesenen Genossenschafter oder einem Dritten in Verwahrung gegeben. Der Genossenschafter oder der Dritte

wird in Ermangelung einer gütlichen Uebereinkunft durch das Handelsgericht bestimmt.

2. (2)Die Genossenschafter und deren Rechtsnachfolger behalten das Recht auf Einsicht und Benützung der Bücher

und Papiere.

In Kraft seit 01.08.1989 bis 31.12.9999
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